
Öffentliche Bekanntmachung 

des Amtes Geest und Marsch Südholstein  

für die Gemeinde Hetlingen 

 über die Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Hetlingen 
(öffentlich)  

 am Mittwoch, den 04.12.2019 um 19:30 Uhr  

 im Schulungsraum Feuerwache, Hauptstraße 63  

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1 Eröffnung der Sitzung 
  
2 Einwohnerfragestunde 
  
3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der 

letzten Sitzung 
  
4 Nutzungsvertrag HMTV; hier: Bekanntgabe eventueller Ergänzungen oder 

Änderungswünsche 
  
5 Richtlinien über die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten 
  
6 Anträge der Grundschule 
  
6.1 Neue Schließanlage für die Grundschule (Transpondersystem) 
  
7 DRK-Kindertagesstätte -Erhöhung Arbeitszeit im hauswirtschaftlichen  

Bereich- 
  
8 Beschaffung eines neuen Gemeindebusses; hier; aktueller Sachstand 
  
9 Dorfentwicklungskonzept 
  
9.1 Dorfentwicklungskonzept; hier: Antrag der Freien Wahlgemeinschaft 
  
10 Solaranlage auf dem Dach der Feuerwache;  

hier: Antrag der Freien Wahlgemeinschaft 
  
11 Neubau einer LED-Flutlichtanlage im Hetlinger Deichstadion;  

hier: Sachstand der beantragten Drittmittelförderung zur Modernisierung  
und Senkung der laufenden Betriebskosten 

  
12 Optimierung der touristischen Infrastruktur in der Gemeinde Hetlingen 
  
13 Entwicklung der wesentlichen Steuererträge und Umlageaufwendungen der 

Gemeinde 
  



   

14 Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen im Haushaltsjahr 2019 
  
15 Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 

2020 
  
16 Verschiedenes 
  

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

17 Beitrags-, Grundstücks- und Steuerangelegenheiten 
  

Öffentlicher Teil 

18 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Sitzungsteil gefassten Beschlüsse 
  
 
 
 
Amt Geest und Marsch Südholstein 
Der Amtsdirektor 
 
gez. Jürgensen  
 

Unter Punkt 2 können Fragen zu Beratungs-
gegenständen oder anderen Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft gestellt und    
Vorschläge oder Anregungen unterbreitet 
werden. Das Fragerecht steht allen               

Einwohnerinnen und Einwohnern zu. 
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